
Mit Textil-EPR zu zirkulären Textilien

NABU-Forderungen

• Ziele für die Abfallvermeidung
Verbindliche Abfallvermeidungs- und 
Wiederverwendungsziele sind Teil der EPR.

• Förderung zirkulärer Geschäftsmodelle 
Mit den EPR-Beiträgen werden Maßnahmen 
zur Wiederverwendung gefördert sowie der 
Aufbau einer Recyclinginfrastruktur 
finanziert.

• Schlagkräftige EPR-Beiträge
Die Beiträge setzen Anreize für zirkuläre 
Geschäftsmodelle und kreislauffähiges 
Design.

• Vorgegebene Ökomodulation
Kriterien und Höhe der Ökomodulation 
sind PRO-übergreifend festgelegt.

• Inklusive EPR-Ausgestaltung
Alle relevanten Stakeholder der zirkulären 
Textilwirtschaft sind an der Ausgestaltung 
und Governance des EPR-Systems beteiligt.

Herstellung und Entsorgung von Textilien belasten die 
Umwelt. Deshalb sieht die EU-Abfallrahmenrichtlinie vor, 
dass eine erweiterte Herstellerverantwortung (Extended 
Producer Responsibility, EPR) für Textilien im Sinne der 
Abfallhierarchie umgesetzt wird. Die EPR gilt für 
Bekleidung, Heimtextilien und Schuhe und muss 
Maßnahmen zur Abfallvermeidung fördern. Jeder 
Hersteller muss sich einer Organisation für Hersteller 
(Producer Responsibility Organization, PRO) anschließen, 
die die EPR-Pflichten wahrnimmt.

Die Menge der Alttextilien in geringer Qualität ist in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Der Verkauf der Alttextilien ist für 
Altkleidersammler deshalb nicht mehr wirtschaftlich. Die EPR muss 
sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen 
darauf abzielen, diese minderwertigen Mengen zu verringern. Eine 
progressive Beitragsgestaltung, bei der die Beiträge mit steigender 
Anzahl an auf den Markt gebrachten Produkten zunehmen, würde 
der Überproduktion entgegen wirken. Erfahrungen aus anderen 
Produktströmen mit EPR sowie aus Ländern, die die EPR bereits 
umgesetzt haben, müssen bei der Ausgestaltung einbezogen 
werden.

Die EPR-Systeme müssen laut EU-Vorgaben so ausgestaltet sein, 
dass die Beiträge an Ökodesignkriterien gekoppelt sind, die 
besonders der Abfallvermeidung zugutekommen. Es wird explizit 
ermöglicht, bei der Gebührenberechnung Fast-Fashion-Praktiken 
und übermäßigen Abfallanfall mit einzubeziehen. Dabei ist zu 
beachten: Oft werden Textilien entsorgt, obwohl sie eigentlich noch 
tragbar sind. Wirksam wird das System somit erst, wenn eine längere 
Nutzung tatsächlich den Bedarf an neuen Produkten reduziert.

→ NABU-Rechtsgutachten
www.NABU.de/epr_gutachten

http://www.nabu.de/epr_gutachten



